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Erwägungen

E. 1
Am 20. Dezember 2022 reichte A.________ eine Strafanzeige u.a. wegen Beschimpfung
gegen Unbekannt ein. Das in dieser Sache geführte Strafverfahren gegen B.________
wurde mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden vom 25. Juli 2023
eingestellt. Im Rahmen des hiergegen von A.________ angestrengten
Beschwerdeverfahrens wurde dieser mit Verfügung des Obergerichts des Kantons
Appenzell Ausserrhoden vom 14. August 2023 verpflichtet, zur Deckung von allfälligen
Kosten und Entschädigungen innert 10 Tagen eine Sicherheit von Fr. 800.-- an die
Gerichtskasse zu leisten, andernfalls auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werde.

E. 2
Der Beschwerdeführer gelangt mit Eingabe vom 7. August 2023 ans Bundesgericht und
verlangt, die Verfügung des Obergerichts vom 14. August 2023 sei aufzuheben, weiter sei
die Einstellungsverfügung vom 25. Juli 2023 aufzuheben und es seien diverse Beweise
abzunehmen, wobei ihm Einsicht in die Akten zu gewähren sei.

E. 3
Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen ( Art. 78 Abs. 1
BGG ). Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und
gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des
Bundesstrafgerichts ( Art. 80 Abs. 1 BGG ). Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt,
wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur
Teilnahme erhalten hat und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder
Änderung des angefochtenen Entscheids hat ( Art. 81 Abs. 1 BGG ).

E. 4
Wie der Beschwerdeführer mit Hinweis auf einen eingereichten Beleg selber vorbringt,
habe er "die Rechnung der Gerichtskasse" innert 10 Tagen beglichen. Vor diesem
Hintergrund ist nicht ersichtlich, inwiefern er durch die angefochtene Verfügung des
Obergerichts vom 14. August 2023, mit welcher er zur Bezahlung eben dieser
Sicherheitsleistung verpflichtet wurde, (noch) beschwert sein sollte. Auf die Beschwerde ist
insoweit nicht einzutreten. Im Übrigen bezieht sich der Beschwerdeführer in seiner
weitschweifigen und teilweise schwer nachvollziehbaren Beschwerdeschrift auf den
Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Einstellungsverfügung vom 25. Juli 2023 bzw. des
soweit ersichtlich anlaufenden kantonalen Beschwerdeverfahrens vor der Vorinstanz. In der
Sache liegt dem Bundesgericht jedenfalls kein Entscheid eines letztinstanzlichen oberen
Gerichts vor, welches im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren zu behandeln wäre.
Mangels eines tauglichen Anfechtungsobjekts ist auf die diesbezüglichen Rügen des
Beschwerdeführers nicht weiter einzugehen.



E. 5
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Die
Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Sein
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG abzuweisen,
weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des
Beschwerdeführers ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65
Abs. 2 BGG ).
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